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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 5006/J des Abgeordneten Wurm und weiterer Abgeordneter nach den 
mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 10:  
Für die Zulassung von genetisch veränderten Lebens- und Futtermitteln gelten die 
Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 über genetisch veränderte 
Lebens- und Futtermittel. In diesem Zusammenhang erachte ich die Anwendung des 
Vorsorgeprinzips als essentiell. Dies bedeutet, dass alle möglicherweise schädlichen 
Effekte auf die Gesundheit und auf die Umwelt ausgeschlossen werden müssen.  
 
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) überprüft diese Produkte 
aufgrund von umfangreichen Dossiers. Diese Dossiers sowie die entsprechenden 
EFSA-Opinions liegen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 
(AGES), die mein Ressort mit ihrer Fachexpertise unterstützt, vor.  
 
Im Rahmen des Zulassungsverfahrens konnte bei keinem der 19 Produkte (auch nicht 
bei den Produkterneuerungen) eine qualifizierte Mehrheit für oder gegen die 
Zulassung erreicht werden. Österreich hat bei allen von der Anfrage betroffenen 
Produkten gegen die Zulassung gestimmt. Die Kommission hat daher aufgrund des 
positiven EFSA-Gutachtens diese Produkte zuzulassen. 
 
Für zugelassene genetisch veränderte Lebens- und Futtermittel gilt in der EU eine 
Kennzeichnungspflicht, die im Abschnitt 2 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 
dargelegt ist. 
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Es ist anzumerken, dass die Verhandlungen mit den USA nicht von den einzelnen 
Mitgliedstaaten, sondern von der EU geführt werden. 
 
Bezüglich der Kontrollen kann ich darauf hinweisen, dass mein Ressort sowohl 
routinemäßige als auch anlassbezogene Marktkontrollen und Untersuchungen 
veranlasst. 
 
 
 
 
 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 
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